
Geht an: 
Alle Betriebsleitungen unserer Vollmitglieder und Teilmitglieder 

Kopie an: 
Vorstand Spitex Verband Kanton Zürich 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Wir haben heute nachstehendes Mail von Spitex Schweiz zum genannten Thema 
erhalten. Wir bitten Sie um Kenntnisnahme bzw. um entsprechende Umsetzung. 
Für Fragen stehen wir gerne zur Verfügung. 

Vielen Dank und freundliche Grüsse 
Markus Schwager, Geschäftsleitung 
_____________________ 

An die Geschäftsleitungen der Spitex Kantonalverbände	  
In Kopie an die Sekretariate der Spitex Kantonalverbände	  

Wir bitten die Kantonalverbände, die beiliegenden 
Informationen an Ihre Mitglieder weiterzuleiten!	  

Sehr geehrte Damen und Herren	  

Wir haben Sie im September 2018 über den Tarifvertrag IV/UV/MV 
und den im Hinblick auf das Inkrafttreten des Vertrags anfallenden 
Handlungsbedarf informiert (elektronische Rechnungsstellung, 
Eintrag aller Pflegefachpersonen mit einem tertiären Abschluss im 
NAREG, Angabe der GLN-Nr. auf der elektronischen Rechnung für 
jede erbrachte KLV A/KLV B-Leistung, neue Tarifziffern).	  

Zum selben Zeitpunkt haben wir die RAI-HC-zertifizierten 
Software-Anbieter über die notwendigen Anpassungen der 
Software informiert. Die Software-Anbieter kommunizierten 
umgehend, dass die Zeit für die Umsetzung der Anforderungen bis 
zum vorgesehenen Inkrafttreten des Vertrags am 1.1.2019 knapp 
sei. Dazu kamen diverse Fragen und Umsetzungsprobleme, die 
weder der Tarifvertrag noch seine Anhänge beantworten bzw. 
lösen konnten.	  

Wir haben deshalb unsere Verhandlungspartner, die Zentralstelle 
für Medizinaltarife (ZMT) sowie das Bundesamt für 
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Sozialversicherungen (BSV) in der ersten Dezemberhälfte darüber 
informiert, dass die elektronische Rechnungsstellung erst per April 
2019 wird umgesetzt werden können. Sie haben diese Verspätung 
so akzeptiert.	  

Dies bedeutet für die Spitex-Organisationen folgendes: Ab 1. 
Januar 2019 gelten die neuen Tarife und die neuen Tarifziffern 
gemäss Tarifvertrag. Papierrechnungen werden weiterhin 
akzeptiert. Spätestens per Anfang Mai 2019 muss die 
elektronische Rechnungsstellung mit allen dazugehörigen 
Anforderungen umgesetzt werden. 	  

Wir werden diese Informationen auch folgenden Software-Anbietern 
zukommen lassen: ID Informatique et Développement, Kallysoft 
Informatik, LOBOS Informatik, Medical Link Services, Q-Sys, Root 
Service, SHV Software, Swing Informatik, Syseca Informatik, 
Technology Consulting Studies (TECOST). 	  
Spitexorganisationen, die mit einem anderen Software-Anbieter 
arbeiten, bitten wir, mit diesem Kontakt aufzunehmen und ihn 
entsprechend zu informieren.


